
Anlage A zur V/0198/2019 
Kurzüberblick 

Mit dem aufgeführten Antrag wird u.a. angeregt, dass die Verwaltung durch frühzeitige und ge-
zielte Digitalisierungsmaßnahmen Möglichkeiten zur Entlastung der Mitarbeiter/-innen und damit 
der Prävention von personellen Engpässen untersucht.  Der Rat hat in der Sitzung am 
13.12.2017 den oben genannten Antrag an den Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, 
Ordnung und E-Government verwiesen. 
 
Die Verwaltung legt dar, dass ein integriertes Vorgehen unter Berücksichtigung unter anderem 
der Wirkung der Digitalisierung auf das Arbeitsaufkommen und den Stellen-/Personalbedarf dem 
Konzept „Digitale Stadt Münster - Digitalisierungsstrategie der Stadtverwaltung“ entspricht, das 
der Rat in seiner Sitzung am 14.03.2018 begrüßt hat. Zugleich hat er darin die Verwaltung beauf-
tragt, Vorlagen zu den von der Verwaltung identifizierten Maßnahmen zur Digitalisierung zu er-
stellen mit Darstellung der personellen, organisatorischen und finanziellen Auswirkungen.  

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Wir wollen das Zentrum für Verwaltungen und Institutionen sowie für öffentliche und private 
Dienstleistungen in Westfalen bleiben und an ihrer Modernisierung aktiv mitwirken.  

Finanzierung 

Produktgruppe: Nr. der PG 0108 Bezeichnung der PG Personal- und Organisationsma-
nagement 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja X Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja X Nein   

Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein  teilw. 

Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja  Nein  teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja X Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja X Nein   

. 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist  vollständig 
pflichtig 

x überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig 
freiwillig 

Nach § 62 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) ist der Bürgermeister verantwortlich für die Leitung 
und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung. Er hat dabei die Gesetze zu 
beachten, u.a. die Haushaltsgrundsätze nach § 75 Abs. 1 der GO:  wirtschaftlich, effizient und 
sparsam. Die stetige Erfüllung der Aufgaben ist sicherzustellen. Personal und Sachmittel, wie z.B. 
Digitalisierungsmaßnahmen, tragen dazu bei, die Voraussetzungen des § 75 Abs. 1 GO zu erfül-
len.  

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

-  

 
 

 


